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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §48;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/15/0043 E 29. Jänner 1998 VwSlg 7249 F/1998 RS 2

Stammrechtssatz

Die Zulässigkeit einer Entlastungsmaßnahme gem § 48 BAO unter dem Gesichtspunkt des "Erfordernisses der

Ausgleichung der inländischen und ausländischen Besteuerung" wird von Lehre und Rechtsprechung bejaht, wenn

"echte internationale Doppelbesteuerung" vorliegt; darunter wird die Erhebung gleicher oder gleichartiger Steuern von

demselben Steuerpflichtigen für denselben Steuergegenstand und denselben Zeitraum verstanden.
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